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Vorstand und Aufsichtsrat  der TTL I nform at ion Technology AG erklären gem äß § 161 
AktG i.V.m . § 15 EGAktG: Den vom  Bundesm inister der Just iz am  30. August  2002 im  
am t lichen Teil des elekt ronischen Bundesanzeigers bekannt  gem achten Em pfehlungen 
der "Regierungskom m ission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom  
21. Mai 2003 und der Erweiterung vom  2. Juni 2005 wird künft ig entsprochen werden m it  
den nachfolgend aufgeführten Ausnahm en:  

�
=LIIHU������GULWWHU�$EVDW]�
Der Aufsichtsrat  soll die I nform at ions-  und Berichtspflichten des Vorstands näher 
fest legen. 
 
=LIIHU������]ZHLWHU�$EVDW]�
Schließt  die Gesellschaft  für Vorstand und Aufsichtsrat  eine D&O Versicherung ab, so soll 
ein angem essener Selbstbehalt  vereinbart  werden. 
 
=LIIHU��������HUVWHU�6DW]�
Der Vorstand soll aus m ehreren Personen bestehen und einen Vorsitzenden oder 
Sprecher haben. 
 
=LIIHU��������GULWWHU�$EVDW]�
Die Grundzüge des Vergütungssystem s sowie die konkrete Ausgestaltung eines 
Akt ienopt ionsplanes oder vergleichbarer Gestalt ungen für Kom ponenten m it  langfr ist iger 
Anreizwirkung und Risikocharakter sollen auf der I nternetseite der Gesellschaft  in 
allgem ein verständlicher Form  bekannt  gem acht  und im  Geschäftsber icht  er läutert  
werden. Hierzu sollen auch Angaben zum  Wert  von Akt ienopt ionen gehören. 
 
=LIIHU��������YLHUWHU�$EVDW]�
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll die Hauptversam m lung über die Grundzüge des 
Vergütungssystem s und deren Veränderung inform ieren. 
 
=LIIHU�������
Die Vergütung der Vorstandsm itglieder soll im  Anhang des Konzernabschlusses aufgeteilt  
nach Fixum , erfolgsbezogenen Kom ponenten und Kom ponenten m it  langfr ist iger 
Anreizwirkung ausgewiesen werden. 
 
=LIIHU��������]ZHLWHU�$EVDW]��OHW]WHU�6DW]�
Eine Altersgrenze für Vorstandsm itglieder soll festgelegt  werden. 
 
=LIIHU��������HUVWHU�$EVDW]��HUVWHU�6DW]�
Der Aufsichtsrat  soll abhängig von den spezif ischen Gegebenheiten des Unternehm ens 
und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualif izierte Ausschüsse bilden. 
 



=LIIHU�������XQG������]ZHLWHU�$EVDW]�
Es ist  ein Prüfungsausschuss (Audit  Com m it tee)  zu bilden, in dem  der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats nicht  den Vorsitz hat . 
 
=LIIHU��������
Der Wechsel des bisherigen Vorstandsvorsitzenden oder eines Vorstandsm itglieds in den 
Aufsichtsratsvorsitz oder den Vorsitz eines Aufsichtsratsausschusses soll nicht  die Regel 
sein. Eine entsprechende Absicht  soll der Hauptversam m lung besonders begründet  
werden. 
 
=LIIHU��������]ZHLWHU�$EVDW]�
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen neben einer festen eine erfolgsorient ierte 
Vergütung erhalten. 
 
=LIIHU��������GULWWHU�$EVDW]��HUVWHU�6DW]�
Die Vergütung der Aufsichtsratsm itglieder soll im  Corporate Governance Ber icht  und im  
Anhang des Konzernabschlusses indiv idualisiert ,  aufgegliedert  nach Bestandteilen 
ausgeweisen werden. 
 
=LIIHU������
Der Aufsichtsrat  soll regelm äßig die Effizienz seiner Tät igkeit  überprüfen. 
 
=LIIHU��������]ZHLWHU�6DW]�
Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die 
Zwischenberichte sollen binnen 45 Tagen, nach Ende des Ber ichtszeit raum s, öffent lich 
zugänglich sein. 

  

München, 19. Dezem ber 2007  

 


